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Das diesen Sommer eröffnete alpine Schwimmbad von Grindel-
wald mit dem Wetterhorn im Hintergrund Foto Schudel

Reger Betrieb im neuerstellten Strandbad von Horgen
Foto Staub

Am Luganersee sind in kurzer Zeit mehrere teils mondäne teils

idyllische Strandbäder entstanden. Das Strandbad von Agnuzzo

Das selten schöngelegcne neue Luft- und Schwimmbad
auf Rigi-First Foto F. Sdhneider

Baden erlaubt — auch ihm — Foto Seidenstücker

Das neue Strandbad von Diepoldsau. Es liegt im alten Rheinbett
und wird von langsam durchfließendem Wasser gespeist Foto Hanc
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Noch vor wenigen Jahren hat niemand geahnt, in
badgedanke» auf der ganzen Linie siegen wür-
sehen nach dem uneingeschränkten, nicht durch
dertemGenufyvon Luft, Wasser/ Sonne ist so grofj
ken, die sich anfänglich gegen die Strandbäder
wurden. In diesem und dem vergangenen Som-

ganzen Schweiz in vergnüglich schnellem Tempo
sen, — in großen, kleinen und in Miniatur-Ausga-
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welchem Mafye der «Strand-
del Die Sehnsucht der Men-
Bretter und Bassins gehin-
geworden, dal) alle Beden-
erhoben, dagegen zunichte
mer sind sie überall in der
aus dem Boden geschos-
ben. Jedes ist willkommen
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Baden verboten

England 1931 : «Oh, ye d... d boys»
kreischt grell der weibliche Polizist hin-
ter den nachten Bübchen her. «Ihr ver-
flixten Jungen, wann werdet ihr endlich
einsehen, daß im Hyde-Park nicht geba-
det werden darf Und noch dazu so, wie
euch Gott geschaffen hat?» Wahrschein-
lieh werden sie es nie einsehen

Deutschland 1911 : «Aber, meine
Damen, das geht doch nicht, daß Sie hier
in einem so aufreizenden Anzug herum-
sitzen Und überhaupt ist bekanntlich das
Baden nur in geschlossenen Bade-Anstalten
gestattet» sagt der Polizist, geschwellt von
dem erhebenden Sicherheitsgefiihl, das
einem ein so langer Säbel verleiht
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